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ANTRAG Nr. 41/15 

nach § 17 GeschO 

 

Betr.: Investitionen in den sozialen Wohnungsbau           

Eingebracht in die Sitzung der 15. Landessynode am       

A. Beschluss vom       

  Verweisung an       
 
B. Beschluss vom       

  Annahme: 

  einstimmig  

  mit Mehrheit 

  bei       Jastimmen,       Neinstimmen,       Enthaltungen 

  Ablehnung 

C. Antrag zurückgezogen 
am       

 

 
Die Landessynode möge beschließen: 

 
Die Landeskirche investiert in den sozialen Wohnungsbau. 
 
Begründung: 
Es gehört zum kirchlichen Auftrag, sich um Arme und Notleidende zu kümmern. Dazu gehört 
bezahlbarer Wohnraum. 
 
Angesichts der angespannten Lage in Deutschland aufgrund der Flüchtlings-Situation ist der Bau von 
bezahlbarem Wohnraum unabdingbar. Hierzu kann und soll die Landeskirche finanziell beitragen.  
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